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Einleitung

Es ist inzwischen eine Binsenweisheit, dass Daten von unschätzbarem Wert 
sind.1 Dies unterstreicht ein Blick auf das Ranking der wertvollsten Unterneh-
men der Welt. Dieses wird seit geraumer Zeit von Tech-Giganten dominiert, 
 deren Wertschöpfung zu einem Großteil auf der Verarbeitung riesiger Daten-
mengen beruht. Aber sind es wirklich Gebilde aus Nullen und Einsen, die diesen 
Unternehmen eine schier übermächtige Dominanz verleihen? Die Antwort hier-
auf lautet: Nein. Denn den eigentlichen Wert verkörpern nicht die Daten selbst, 
sondern die sich dahinter verbergende Information.2 Sie liefert nützliche Er-
kenntnisse etwa über das Konsumverhalten einer Person, den Verschleißzustand 
einer Maschine, die aktuelle Verkehrslage etc. Folglich ist sie die Grundlage für 
die zielgruppenspezifische Bewerbung eines Produkts, die vorausschauende 
Wartung einer Maschine und die Anzeige der schnellsten Route. Neu an dieser 
Entwicklung ist indes nicht die Information als solche – sie existiert seit Langem. 
Erst der technische Fortschritt gestattete es allerdings, in großem Umfang Nut-
zen aus ihr zu ziehen. Anders als früher ist es mithilfe informationsverarbeiten-
der Systeme nunmehr möglich, große Mengen an Information zu erheben, zu 
verarbeiten und zu speichern.3 Die dafür verantwortliche Digitaltechnik durch-
dringt seither unaufhaltsam sämtliche Lebens- und Wirtschaftsbereiche und hat 
das Erscheinungsbild der Information innerhalb kürzester Zeit revolutioniert: Sie 
begegnet uns immer öfter digital in Form von Daten.4 Dieser Paradigmenwech-
sel ist Ausdruck eines schon länger anhaltenden Entmaterialisierungstrends5, der 

1 Die vorliegende Arbeit verzichtet nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf eine ge-
schlechtsneutrale Sprache. Sämtliche Formulierungen beziehen sich gleichermaßen auf alle 
Geschlechter.

2 Vgl. nur Steinrötter, in: Specht-Riemenschneider, Digitaler Neustart, S.  17 (24–26);  ferner 
Hoppen, CR 2015, 802 (804).

3 Instruktiv dazu ist etwa das mit „Datafizierung“ betitelte Kapitel von Mayer-Schönberger/
Cukier, Big Data, S.  95–124.

4 Zech, Information als Schutzgegenstand, S.  167–174, bezeichnet diese Entwicklung als 
Ab straktion von Information.

5 BeckOGK BGB/Lieder, Stand: 01.09.2022, §  398 BGB Rn.  14.
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es mit sich bringt, dass materielle Wirtschaftsgüter zunehmend an Bedeutung 
verlieren.6

In Anbetracht dessen überrascht, dass immaterielle Vermögenswerte als Kre-
ditsicherheit nach wie vor fast überhaupt keine Rolle spielen.7 Häufig haben Un-
ternehmen aber schon jetzt Probleme, dem potenziellen Kapitalgeber ausrei-
chende Sicherheiten zur Verfügung zu stellen.8 Dies führt notgedrungen zum 
Scheitern der Kreditverhandlungen. Die Lage wird sich angesichts der Diskre-
panz zwischen dem schwindenden Einfluss materieller Güter auf der einen und 
ihrer anhaltend großen Bedeutung als Kreditsicherheit auf der anderen Seite in 
Zukunft weiter zuspitzen. Es steht damit zu erwarten, dass der Finanzierungsbe-
darf von Unternehmen immer öfter ungedeckt bleiben wird. Die Coronapande-
mie brachte unerwartet Dynamik in das Geschehen. Sie hat nicht nur die ohnehin 
angespannte Liquiditätsausstattung vieler Unternehmen verschärft, was die Kre-
ditnachfrage spürbar ansteigen ließ.9 Obendrein dürfte sie wohl auch verantwort-
lich dafür gewesen sein, dass Kreditsicherheiten zusätzlich an Bedeutung ge-
wonnen haben.10 Neben diesen ephemeren Effekten hatte die Coronapandemie 
aber vor allem nachhaltigen Einfluss auf den beschriebenen Entmaterialisie-
rungsprozess, indem sie die bisherige Entwicklung weiter beflügelt hat.

Diese knappe Tour d’Horizon demonstriert die Notwendigkeit, alternative Si-
cherungsinstrumente in Betracht zu ziehen. Angesichts ihres enormen Vermö-
genswerts stellt sich unweigerlich die Frage, ob digitale Information als Kredit-
sicherheit nutzbar gemacht werden kann.11 Von ihrem Einsatz als Kreditsicher-
heit würden nicht nur kapitalbedürftige Unternehmen profitieren. Umgekehrt 

6 So schon Hoeren, NJW 1998, 2849.
7 Bittelmeyer/Ehrhart/Mark u. a., in: Keuper/Vocelka/Häfner, Die moderne Finanzfunktion, 

S.  250 (264).
8 Vgl. zu diesem Befund Zimmermann, KfW Unternehmensbefragung 2016, S.  10.
9 Gerstenberger, KfW Unternehmensbefragung 2021, S.  7–9. Die Kreditnachfrage ging 

zwischenzeitlich zurück, stieg zuletzt aber wieder leicht an, vgl. Schoenwald, KfW-ifo-Kredit-
hürde: Oktober 2022, S.  1.

10 Dies legen empirische Befunde aus den USA nahe. Dort war der besicherte Anteil an 
Kre ditforderungen in rezessiven Wirtschaftsphasen höher, Rajan/Winton, The Journal of Fi-
nance 50 (1995), 1113 (1135); zum Ganzen s. ferner Bigus/Langer/Schiereck, ZBB 2004, 465 
(470). Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil dürften die negativen wirtschaftlichen 
Folgen des Ukraine-Kriegs den Status quo weiter zementieren. Damit korrespondiert das Er-
gebnis einer Befragung, wonach für den Mittelstand die Hürde, einen Kredit zu bekommen, 
Ende 2022 ein Rekordhoch erreicht hat, vgl. dazu Schoenwald, KfW-ifo-Kredithürde: Oktober 
2022, S.  1.

11 Pauschal negierend hingegen Obermüller, Insolvenzrecht in der Bankpraxis, Rn.  6.408, 
der digitale Information als Kreditsicherungsmittel von vorneherein nicht in Betracht zieht, 
weil „Daten […] nur in ungewöhnlichen Ausnahmefällen einen Wert für einen Kreditgeber 
darstellen.“
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gewänne die Kreditfinanzierung auch für die kapitalgebenden Banken an Attrak-
tivität und würde zugleich langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber kon-
kurrierenden Finanzierungsinstrumenten sichern. Nicht zuletzt wäre der Einsatz 
von digitaler Information als Kreditsicherheit – etwa weil dadurch Innovationen 
ermöglicht würden – auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse.

I. Eingrenzung des Themas

Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, ob digitale Information als 
Kreditsicherheit herangezogen werden kann. Da digitale Information mit einem 
für die Kreditsicherung relevanten Vermögenswert nicht in der Hand von Einzel-
personen denkbar ist, konzentriert sich die Arbeit auf die Kreditfinanzierung von 
Unternehmen. Die Nutzbarmachung des Vermögenswerts digitaler Information 
im Rahmen der Kreditsicherung ist darüber hinaus nur von Interesse, soweit sie 
das kreditbegehrende Unternehmen zum Gegenstand einer Realsicherheit ma-
chen kann. Keine Berücksichtigung finden folglich sämtliche Formen der Inter-
zession.12 Ausgeblendet bleiben ferner Fragestellungen, die die Digitalisierung 
der Kreditfinanzierung im Allgemeinen13 betreffen und die sich unter dem 
Schlag wort FinTech14 zusammenfassen lassen. Gewiss ist digitale Information 
auch für dieses Themenfeld von enormer Bedeutung, etwa im Zusammenhang 
mit der algorithmenbasierten Entscheidung über die Kreditvergabe.15 Wiederum 
geht es allerdings nicht unmittelbar um ihren Einsatz als Kreditsicherheit. Die 
vorliegende Arbeit orientiert sich daher am tradierten Leitbild der Kreditsiche-
rung, wonach der Kapitalgeber (regelmäßig ein Kreditinstitut) zur Absicherung 
des Kreditrisikos Sicherheiten verlangt. Dies impliziert schließlich, dass sich die 
Untersuchung auf rechtsgeschäftlich bestellte Kreditsicherheiten beschränkt. 
Keine Berücksichtigung findet folglich die – gleichwohl nicht minder interessan-
te – Frage, inwieweit digitale Information Gegenstand von kraft Gesetzes entste-
henden Sicherheiten, etwa dem Werkunternehmerpfandrecht, sein kann.16

12 Das beträfe etwa den Fall, dass ein Unternehmen, das einen wertvollen Bestand an digi-
taler Information zu seinem Vermögen zählt, sich für einen Kreditschuldner verbürgt.

13 Zum Einfluss des Internet of Things und der Industrie 4.0 auf Kreditfinanzierungen 
Hüther/Danzmann, BB 2017, 834 ff. sowie dies., BB 2017, 2693 ff.

14 Die damit zusammenhängenden Rechtsfragen behandelt etwa Spindler, in: Faust/ Schäfer, 
Zivilrechtliche und rechtsökonomische Probleme des Internet und der künstlichen Intelligenz, 
S.  163 ff. S. ferner das von Möslein/Omlor herausgegebene FinTech-Handbuch.

15 S. dazu beispielsweise Škorjanc, in: Taeger, DSRITB 2019, S.  47 ff.
16 Angesichts des eingangs beschriebenen Entmaterialisierungstrends gewinnt diese Frage 

in Zukunft gleichermaßen an Bedeutung. Dies verdeutlicht ein Fall, den der Court of Appeal 
(England und Wales) zu entscheiden hatte (Your Response Ltd v Datateam Business Media Ltd 
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II. Stand der Forschung und Forschungsbedarf

Umfassend dem Phänomen Information hat sich in jüngerer Vergangenheit 
Zech17 gewidmet. Sein Interesse galt vor allem der Zuweisung durch Ausschließ-
lichkeitsrechte. Den Einsatz von Immaterialgüterrechten als Kreditsicherungs-
mittel hat zuletzt Picht18 umfassend untersucht. Hieran wird im Rahmen der vor-
liegenden Untersuchung anzuknüpfen sein. Während Zech den gesamten Facet-
tenreichtum von Information beleuchtete, verengte Wagner bereits einige Zeit 
zuvor seinen Blick auf binäre Information und untersuchte dabei – soweit er-
sichtlich erstmals, allerdings auch nur am Rande – ihre Eignung als Kreditsicher-
heit.19 In jüngerer Zeit haben mehrere Autoren den Einsatz von Daten als Kredit-
sicherheit ins Spiel gebracht.20 Was bislang fehlt, ist eine Untersuchung, die sich 
dem Einsatz von digitaler Information als Kreditsicherheit umfassend widmet. 
Auch die Arbeit Schulzes21 vermag an diesem Status quo nichts zu ändern, da der 
Betrachtung ein ausschließliches Recht an Daten zugrunde gelegt wird, das es – 
wie noch zu zeigen sein wird – in dieser Form nicht gibt.

III. Gang der Darstellung

Die Untersuchung beginnt mit der Begriffsbildung digitaler Information. Zu die-
sem Zweck wird zunächst ein Überblick über das Phänomen Information sowie 
dem Einfluss der Digitaltechnik gegeben. Anschließend wird gezeigt, dass digi-
tale Information ein wertvolles Gut ist, das insbesondere in der heutigen Internet-
ökonomie unverzichtbar ist. Der erste Teil liefert abschließend Gründe dafür, den 
Vermögenswert digitaler Information zur Kreditsicherung heranzuziehen. Der 

[2014] EWCA Civ 281). Dabei ging es um die Frage, ob dem mit der Pflege einer Datenbank 
beauftragten Werkunternehmer ein Pfandrecht an der Datenbank zusteht. Anders als noch der 
High Court verneinte dies der Court of Appeal und begründete seine Entscheidung damit, dass 
ein gesetzliches Pfandrecht ausschließlich an beweglichen Sachen (tangible property) entste-
hen könne.

17 Zech, Information als Schutzgegenstand.
18 Picht, Vom materiellen Wert des Immateriellen.
19 Wagner, Binäre Information, S.  312–314.
20 Beurskens, in: Domej/Dörr/Hoffmann-Nowotny u. a., Einheit des Privatrechts, S.  443 

(469): „‚Sicherungsübereignung‘ an Daten“; Klammer, Dateneigentum, S.  243–261; Riehm, in: 
Hornung, Rechtsfragen der Industrie 4.0, S.  73 (92); Steinrötter, MMR 2017, 731 (736); einge-
hender dagegen schon Westermann, WM 2018, 1205 ff.; vgl. ferner Schäfer, in: Faust/Schäfer, 
Zivilrechtliche und rechtsökonomische Probleme des Internet und der künstlichen Intelligenz, 
S.  79.

21 S. Schulze, Daten als Kreditsicherungsmittel mit Bestand in der Insolvenz.
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zweite Teil beleuchtet den Einsatz digitaler Information als Kreditsicherheit. 
Dazu wird zunächst untersucht, inwieweit digitale Information Gegenstand aus-
schließlicher Rechte ist. In einem weiteren Schritt wird der Grundstein für die 
Besicherung digitaler Information gelegt, wobei allen voran ihre Sicherungs-
tauglichkeit eine Rolle spielen wird. Anschließend werden schwerpunktmäßig 
verschiedene Möglichkeiten untersucht, wie sich digitale Information als Kredit-
sicherheit einsetzen lässt. Der dritte Teil betrachtet anschließend die Sicherungs-
phase. Dabei ist aufgrund der Fragilität digitaler Information nicht nur von gro-
ßem Interesse, inwieweit der Sicherungsnehmer vor ihrem Verlust bzw. ihrer 
Offenlegung geschützt ist. Fraglich ist insbesondere, ob sich die als Sicherheit 
eingesetzte digitale Information auch gegen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
anderer Gläubiger und in der Insolvenz des Sicherungsgebers behaupten kann. 
Der vierte Teil dehnt schließlich den Blick auf die Besicherung im internationa-
len Kontext aus, bevor die Untersuchung am Ende die wesentlichen Ergebnisse 
zusammenfasst und einen Ausblick wagt.





Erster Teil

Grundlegung

Die Komplexität digitaler Information macht zunächst eine begriffliche Klärung 
erforderlich (§  1). Anschließend werden ihre charakteristischen Eigenschaften nä-
her beleuchtet und gezeigt, dass digitale Information ein wertvolles Gut ist (§  2). 
Im letzten Abschnitt werden Gründe angeführt, warum es opportun ist, digitale 
Information als Kreditsicherungsmittel nutzbar zu machen (§  3).





§  1 Begriffsbildung digitaler Information

Jede Untersuchung muss ihren Betrachtungsgegenstand definieren. Das ist aller-
dings kein leichtes Unterfangen, weil (nicht nur) die Rechtswissenschaft bislang 
keine klare Vorstellung davon hat, was eigentlich unter dem Begriff Information 
zu verstehen ist. Völlig zu Recht wird beklagt, es werde „viel zu undifferenziert 
von ‚Informationen‘ gesprochen“1. Paradigmatisch für diesen Befund ist, dass 
die Begriffe Informationen und Daten von einigen Autoren synonym verwendet 
werden,2 während andere die Sinnverwandtschaft in Abrede stellen.3 Wieder an-
dere Autoren4 verzichten deshalb ganz bewusst auf eine Definition des Informa-
tionsbegriffs. Die wenigen Ausnahmen5 verfestigen den Eindruck, dass die 
Rechtswissenschaft dem Phänomen Information bislang viel zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt hat.6 Die nachfolgende Begriffsbildung von digitaler Informa-
tion soll daher zugleich einen Beitrag zur Vereinheitlichung des Begriffsver-
ständnisses von Information insgesamt leisten und so den zukünftigen Diskurs 
erleichtern. Die Einlösung dieses Anspruchs erfordert zunächst eine Auseinan-
dersetzung mit dem Informationsbegriff selbst. Damit ist zugleich der Grund-
stein gelegt, um im Anschluss ausgehend von der technischen Entwicklung die 
Definition digitaler Information vornehmen zu können.

1 Fromm/Nordemann/Czychowski, Vor §§  87a–e UrhG Rn.  37.
2 Zuletzt etwa Leistner/Antoine/Sagstetter, Big Data, S.  14 Fn.  33 sowie Spiecker gen. Döh-

mann, FS Taeger, S.  473 (474) Fn.  3. Auch der Gesetzgeber verwendet die Begriffe an vielen 
Stellen synonym, so etwa in §  2 Abs.  3 UIG und §  2 Abs.  1 S.  1 VIG. Das prominenteste Bei-
spiel ist aber wohl das Datenschutzrecht, vgl. nur Art.  4 Nr.  1 DS-GVO und §  46 Nr.  1 BDSG. 
Teilweise wird Information auch mit Nachricht gleichgesetzt, vgl. Beater, UFITA 2005, 339 ff. 
mit Verweis auf RGZ 128, 330 – Rundfunknachricht.

3 Zuletzt etwa Steinrötter, FS Taeger, S.  491 (492). Grundlegend Zech, Information als 
Schutzgegenstand, S.  35–45.

4 So etwa Fiedler, JuS 1970, 603 (604); ausdrücklich Steinmüller, DVR 1972, 113 (117): 
„Information bleibe ein undefinierter Grundbegriff.“

5 Hervorzuheben sind insbesondere: Druey, Information, Godt, Eigentum an Information 
(allerdings mit starkem patentrechtlichen Einschlag), Mayer-Schönberger, Information und 
Recht sowie zuletzt Zech, Information als Schutzgegenstand.

6 Kilian, CR 2017, 202 (210).
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I. Prolegomena zum Begriff der Information

„What is Information? 
Although the question may appear rhetorical, there is a sense in which the  

answer is that nobody really knows.“7

Wittgenstein hat mit seinen Sprachspielen darauf aufmerksam gemacht, dass allein 
die Verwendung eines gemeinsamen Begriffs nicht bedeutet, dass den De signaten 
etwas gemeinsam sein muss.8 Wie sich noch zeigen wird, ist der Informations-
begriff geradezu paradigmatisch dafür. Um seinen verschiedenen Bedeutungen 
auf die Spur zu kommen, werden nachfolgend keine Sprachspiele gespielt. Den-
noch greift die Untersuchung einzelne Bedeutungszusammenhänge des Informa-
tionsbegriffs heraus, die Grundlage für die spätere Begriffsdefinition sein werden.

1. Bedeutung von Information im Alltag

Wir leben im Informationszeitalter.9 Wie allgegenwärtig Information ist, lässt 
ein Blick auf die nachstehend wiedergegebene Wortverlaufskurve10 erahnen, die 
einen Anhaltspunkt für die Verwendungshäufigkeit des Begriffs in den letzten 
150 Jahren liefert:

Abb.  1: Wortverlaufskurve (geglättete Ansicht) für „Information“ im Zeitraum von 1870 bis 
einschließlich 2018.

7 Martin, The Global Information Society, S.  17.
8 Wittgenstein, PU 7, 66.
9 Vgl. nur Boyle, 47 Duke L.J. 87 (1997).
10 DWDS-Wortverlaufskurve für „Information“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der
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